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Vorwort

Die Europäische Union, so sagen es manche und so wollen es immer mehr Ver-
treter politischer Parteien, sei in Auflösung begriffen. Diese Feststellung ist keines-
falls haltbar. Allerdings sind die Stimmen, die einen Rückbau der Europäischen
Union fordern, in vielen Staaten unüberhörbar.

In dem Symposium über die Grundwerte und Standards der Europäischen Union
der Studiengruppe für Politik und Völkerrecht in Verbindung mit der Kulturstiftung
der deutschen Vertriebenen in Bonn am 29./30. Oktober 2019 wurde erörtert, in wel-
chem Umfang Staaten der Europäischen Union, insbesondere Staaten Mittel- und
Ostmitteleuropas, sich noch an die Grundwerte und Standards der Europäischen
Union halten und wo es insoweit Defizite gibt. Dabei geht es natürlich um die Um-
setzung der Grundrechte, wie sie in der Grundrechte-Charta der Europäischen Union
und auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert sind, aber auch
um Prinzipien einer freiheitlich demokratischen Grundordnung und weitere Werte,
denen sich das christliche Abendland verpflichtet fühlt. Die Haltung zur Migrations-
politik darf insoweit nicht unbeachtet bleiben. Besonders kritisch ist auf die Vise-
grád-Staaten zu blicken. Regierende Parteien in Polen und Ungarn, aber auch in
der Tschechischen Republik fallen regelmäßig durch ihre kritische Haltung gegen-
über der Europäischen Union auf. Leider wurden wir von der Referentin aus Ungarn
im Stich gelassen. Trotz einer Zusage wurde letztlich auch kein schriftlicher Beitrag
geliefert. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Angst zu groß war, etwas zu schrei-
ben, was der Regierung nicht genehm sein könnte.

Zunächst widmet sichGilbert H. Gornig den europäischen Grundwerten. Es wird
dargelegt, welche Werte zu den europäischen Grundwerten gerechnet werden könn-
ten. Deutschland, das sich so gerne als Musterschüler der Europäischen Union ver-
steht, wird einer kritischen Betrachtung unterzogen. Der langjährige Europaparla-
mentarier Elmar Brok beleuchtet Deutschland und seine führende Rolle in der Euro-
päischenUnion. Jurgita Baur diskutiert, ob Litauen wirklich EuropasMusterland ist.
Aldona Szczeponek hat die Aufgabe zu bewältigen, ob das so sehr kritisierte Polen
wirklich ein so schwieriger Partner in Europa ist oder ob hier Übertreibungen erfol-
gen und man gegenüber Polen Maßnahmen anprangert, die in anderen Ländern un-
beanstandet bleiben. Peter Hilpold analysiert die Rolle Österreichs in der Europäi-
schen Union zwischen West und Ost. Oskar Peterlini stellt die Frage, ob sich Italien
von Europa abwendet und setzt sich mit der Politik der politischen Parteien in Italien
auseinander. Michael Geistlinger widmet sich Tschechien und den Beneš-Dekreten
sowie Slowenien und den AVNOJ-Dekreten.Monica Vlad zeigt sich erstaunt und er-
freut über Rumäniens wunderliche Rückkehr nach Europa. Theodora Antoniou stellt



die Flüchtlings- und Migrationskrise in Griechenland in den Mittelpunkt, von der
Griechenland ganz besonders in Anspruch genommen wird. Sie stellt die Realität,
das Recht und das Solidaritätsprinzips in der Europäischen Union einander gegen-
über. Auch Länder, die nicht der Europäischen Union angehören, werden behandelt:
Vadzim Samaryn diskutiert, ob es sich bei Belarus um ein künftigesMitgliedsland der
Europäischen Union handeln könnte.Oguzhan Bulut konstatiert, dass die Türkei ein
schwieriger Partner ist, er versucht aber auchVerständnis für die Situation in der Tür-
kei zu erwecken.

Die Herausgeber danken Frau Heike Frank und den Mitarbeitern des Verlages
Duncker & Humblot für die stets gute Zusammenarbeit. Die Herausgeber danken
dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat für die erneute großzügige
finanzielle Förderung.

Marburg, im Herbst 2020 Gilbert H. Gornig
Peter Hilpold
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Foreword

Some say the European Union is in the process of dissolution, and more and more
representatives of political parties even desire this. This statement is by no means
tenable. However, the voices calling for the European Union to be dissolved are un-
deniable in many countries.

In the symposium on the fundamental values and standards of the EuropeanUnion
of the Study Group for Politics and International Law, in connection with the Kul-
turstiftung der deutschen Vertriebenen in Bonn on 29./30. October 2019, it was dis-
cussed to what extent states of the European Union, in particular countries of Central
and Eastern Central Europe, still adhere to the basic values of the European Union
and where there are deficits in this regard. Of course, this relates to the implemen-
tation of fundamental rights as enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the
European Union and also in the European Convention on Human Rights, but also
concerns principles of a free democratic basic order and other values to which the
Christian West feels committed. The attitude towards migration policy must not
go unnoticed in this respect. The Visegrád countries are particularly critical. Govern-
ing parties in Poland and Hungary, but also in the Czech Republic, regularly attract
attention because of their critical attitude towards the European Union. Unfortunate-
ly,wewere let down by the speaker fromHungary. Despite promisesmade, nowritten
contribution was ultimately made. This could indicate that the fear was too great to
write something that the government might disapprove of.

First,Gilbert H.Gornig examines the basic Europeanvalues and showswhich val-
ues could be included in the European core values. Germany, which likes to regard
itself as a model student of the European Union, is subjected to critical scrutiny.
Elmar Brok, who was a member of the European Parliament for many years,
sheds light on Germany and its leading role in the European Union. Jurgita Baur dis-
cusses whether Lithuania is really Europe’s model country. Aldona Szczeponek deals
with the question of whether Poland, which has been widely criticized, is really such
a difficult partner in Europe or whether this is an exaggeration and if measures taken
by Poland, which are being denounced, remain unobjectionable in other countries.
Peter Hilpold analyzes Austria’s role in the European Union between West and
East. Oskar Peterlini examines whether Italy is turning away from Europe and
deals with the politics of the political parties in Italy.Michael Geistlinger dedicates
himself to the Czech Republic and the Beneš decrees as well as Slovenia and the
AVNOJ decrees.Monica Vlad is amazed and pleased to witness Romania’s wonder-
ful return to Europe. Theodora Antoniou focuses on the refugee and migration crisis
in Greece, which particularly affects Greece. It contrasts reality, law and the principle



of solidarity in the European Union. Countries that do not belong to the European
Union are also examined: Vadzim Samaryn discusses whether Belarus could be a fu-
ture member state of the European Union. Oguzhan Bulut states that Turkey is a dif-
ficult partner, but also tries to promote understanding for the situation in Turkey.

The editors once again thank Ms. Heike Frank and the employees of the Duncker
& Humblot publishing house for the continual excellent collaboration. The editors
thank the Federal Ministry of the Interior, Bau und Heimat for the renewed generous
financial support.

Marburg Gilbert H. Gornig
Peter Hilpold
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Europäische Grundwerte.
Auch eine kritische Betrachtung Deutschlands

Von Gilbert H. Gornig

I. Grundwerte

Es wird regelmäßig vorgetragen, dass die Europäische Union eine Wertegemein-
schaft sei1 und dass dieWerte, auf die sie sich gründe, europäische seien2. Allerdings
ist unklar, um welcheWerte es sich eigentlich handelt3 und ob es einen europäischen
Wertekanon gibt.

Die Erweiterung der Europäischen Union auf die Länder Ostmitteleuropas und
Südeuropas brachte in Anbetracht ethnischer und kultureller Konflikte zusätzliche
Unsicherheit darüber, ob ein europäischer Grundwertekonsens überhaupt möglich
ist. Die zu erwartende Erweiterung auf weitere Balkanstaaten, der noch immer
nicht offiziell abgesagte Beitritt der Türkei zur Europäischen Union sowie die
noch angestrebte Vertiefung der europäischen Integration bieten den Anlass, Fragen
nach gemeinsamen europäischen Grundwerten zu stellen.4

II. Die Europaidee und Grundwerte

Die europäische Idee lässt sich bis in die Zeit Karls des Großen (768–814) zu-
rückverfolgen. Das Karolingische Reich besaß etwa die Größe der sechs Gründungs-

1 Auch die Studiengruppe für Politik und Völkerrecht hat sich bereits der europäischen
Wertegemeinschaft gewidmet, vgl. D. Blumenwitz/G. Gornig/D. Murswiek (Hrsg.), Die Eu-
ropäische Union als Wertegemeinschaft. Staats- und völkerrechtliche Abhandlungen der Stu-
diengruppe für Politik und Völkerrecht, Band 22, 2005. Vgl. auch E. D. Stratenschulte, Die
Werteordnung der EU und ihre Grundlage: Eine klare Sache? in: Bundeszentrale für politische
Bildung (20.1.2010), https://www.bpb.de/internationales/europa/europa-kontrovers/38039/ein
leitung?p=all (letzter Aufruf hier und im Folgenden: 1.2. 2021).

2 H. A. Winkler, Was heißt westliche Wertegemeinschaft? Pluralismus, Vielfalt, Wider-
spruch: Europa und Amerika brauchen eine transatlantische Streitkultur?, in: Die Zeit, Nr. 9,
vom 22.2.2007.

3 „Welches diese Werte sind, bleibt dabei meist im Dunkeln, versteckt in Andeutungen und
Stichworten.“ So: K. Buchenau, Den europäischen Wertekatalog gibt es nicht! in: Bundes-
zentrale für politische Bildung (20.1. 2010) http://www.bpb.de/internationales/europa/europa-
kontrovers/38050/standpunkt-klaus-buchenau?p=all.

4 Vgl. F. Hörnlein, Grundwerte für Europa?, in: G. Breit/S. Schiele (Hrsg.), Werte in der
politischen Bildung, 2000, https://www.lpb-bw.de/publikationen/did_reihe/band22/hoernlein.
htm.
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staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Allerdings handelt es sich beim
Reich Karls des Großen um ein Gemeinwesen, das nicht mit der Europäischen Union
vergleichbar ist. Von Grundwerten konnte damals noch keine Rede sein. Eroberun-
gen dienten allein der Machtentfaltung, nicht der Friedenssicherung oder der Förde-
rung eines besseren Lebens.

Das Heilige Römische Reich deutscher Nation, das um 911 entstand, umfasste
ebenfalls einen großen Teil des Gebiets der späteren Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft. Nach dem Westfälischen Frieden 1648 trat an die Stelle der Reichsidee
die Herausbildung von politisch unabhängigen Territorialstaaten, die sich zuneh-
mend zu Nationalstaaten entwickelten. Das Reich nach dem Westfälischen Frieden
kann mit einer internationalen Organisation verglichen werden, auch wenn es diesen
Begriff damals noch nicht gab, dessen Generalsekretär der Kaiser war. Ein Vergleich
mit den Vereinten Nationen liegt also nahe.5 Die Friedenssicherungsfunktion nach
außen spielte allerdings noch keine wesentliche Rolle.6

Im 18. und 19. Jahrhundert gewann die Idee einer europäischen Konföderation
wieder an Bedeutung. Gleichwohl trug die Struktur der nach dem Wiener Kongress
18157 etablierten Friedensordnung des Europäischen Konzerts der Großmächte
Preußen, Österreich, Russland, England und Frankreich Züge, die nicht mit einer su-
pranationalenOrganisation zu vergleichen sind. Die zunehmendeHerausbildung von
Nationalstaaten gegen Ende des 19. und zuBeginn des 20. Jahrhunderts ließ dann das
System der Mächtebalance des Europäischen Konzerts insbesondere angesichts der
Einigungsbestrebungen in Deutschland und Italien zerfallen. Die Friedenssicherung
stand aber im Mittelpunkt dieser Pentarchie.8

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gab es eine kurze Abkehr von der Vorstel-
lung uneingeschränkt souveräner Nationalstaaten in Europa. In der Zeit zwischen

5 Vgl. A. Randelzhofer, Völkerrechtliche Aspekte des Heiligen Römischen Reiches nach
1648, 1967, S. 109 ff.

6 Der Schutz des Landfriedens – also die Wahrung der Inneren Sicherheit und die Ächtung
organisierter nichtstaatlicher Gewalt zur Durchsetzung vermeintlicher Rechte – wurde am 7.8.
1495 auf dem Reichstag zu Worms durch ein Reichsgesetz eingeführt (Ewiger Landfrieden).
Streitigkeiten innerhalb des Reiches sollten nicht mehr durch Fehden ausgetragen werden.
Vielmehr wurde dafür eine staatliche Gerichtsbarkeit geschaffen. Zur Wahrung des Ewigen
Landfriedens wurde deshalb als oberste Rechtsinstanz das Reichskammergericht in Frankfurt
am Main geschaffen, das später nach Speyer und nach Wetzlar verlegt wurde. Im modernen
Sinne formulierte der Ewige Landfriede das Gewaltmonopol des Staates, er betraf nicht den
Frieden nach außen.

7 Dazu zum Beispiel: H. Duchhardt, Der Wiener Kongress. Die Neugestaltung Europas
1814/15, 2013; R. A. Tauber, Der Wiener Kongress, 2014; R. A. Stauber/F. Kerschbaumer/
M. Koschier (Hrsg.), Mächtepolitik und Friedenssicherung. Zur Politischen Kultur Europas im
Zeichen des Wiener Kongresses, 2014; W. D. Gruner, Der Wiener Kongress 1814/15, 2014;
Th. Just/W. Maderthaner/H. Maiman (Hrsg.), Der Wiener Kongress. Die Erfindung Europas,
2014; Th. Lentz, 1815. Der Wiener Kongress und die Neugründung Europas, 2014.

8 Dazu H. Duchhardt, Balance of Power und Pentarchie. Internationale Beziehungen
1700–1785, 1997; M. Sheehan, The Balance of Power. History and Theory, 1996. Ferner
insbesondere: O. Kimminich, Einführung in das Völkerrecht, 4. Aufl. 1990, S. 77 ff.
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dem Ersten und Zweiten Weltkrieg ist dann die so genannte PAN-Europabewegung
des österreichischen Grafen Coudenhove-Kalergi9 von Bedeutung, die das Ziel ver-
folgte, über die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa ohne Anschluss Russ-
lands und des Vereinigten Königreichs ein Gegengewicht zu denGroßmächten Russ-
land, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland und den Vereinig-
ten Staaten zu schaffen. Es ging also um eine Machtbalance, nicht um die Verwirk-
lichung von Menschenrechten oder die Etablierung von europäischen Grundwerten.

In der Literatur und Philosophie wurde immer wieder die Einigung Europas zur
Realisierung eines anhaltenden Friedens vorbereitet. So gibt es Äußerungenvon Jean
Jacques Rousseau, Immanuel Kant und Abbé de Saint Pierre. Dabei verdient das
Werk von Immanuel Kant zum ewigen Frieden10 aus dem Jahre 1795 besondere Be-
achtung, da Kant von der Notwendigkeit der Schaffung einer Föderation von (euro-
päischen) Staatenmit republikanischer Ordnung unter demDach einer gemeinsamen
Verfassung sprach. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es in der Staats-
lehre zu Überlegungen der Schaffung eines „europäischen Staatenvereins“, wie sie
etwa vom Schweizer Völkerrechtler Johann Casper Bluntschli 1878 vorgetragen
wurden.11

III. Geschichte der Europäischen Union und seiner Werte

1. Schuman-Plan

Um kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den europäischen Staaten un-
möglich zumachen, bemühten sich diese nach demEnde des ZweitenWeltkriegs um
eine europäische Integration. Einen entscheidenden Impuls gaben der französische
Außenminister Robert Schuman und seinMitarbeiter JeanMonnet, die den Plan ent-
wickelten, die Produktion von Kohle und Stahl Deutschlands und Frankreichs zu in-
tegrieren und anderen europäischen Staaten denBeitritt zu diesemZusammenschluss
zu ermöglichen. Am 9. Mai 1950 gab der französische Außenminister Robert Schu-
man seine berühmte Erklärung im Uhrensaal des Quai d’Orsay ab, wonach die
Kohle- und Stahlindustrie Frankreichs, Deutschlands sowie aller anderen zur Teil-
nahme bereiten Länder zusammengelegt und einem supranationalen Organ unter-
stellt werden sollte. Der sog. Schuman-Plan verfolgte nicht nur wirtschaftspolitische
und sicherheitspolitische Interessen, sondern verstand sich vor allem ausdrücklich

9 R. N. Coudenhove-Kalergi, Pan-Europa, 2018 (reprint); ders., Mutterland Europa, 2018
(reprint). Zu seiner Person: V. Conze, Richard Coudenhove-Kalergi: Umstrittener Visionär
Europas, 2004.

10 I. Kant, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. Neue vermehrte Auflage,
bey Friedrich Nicolovius 1796, zweiter Definitionsartikel.

11 J. C. Bluntschlis Projekt der Organisation des Europäischen Staatenvereins (1878), in:
Die Friedens-Warte, Vol. 40, No. 1/2 (1940), S. 117 ff.; H. Wehberg, Ideen und Projekte betr.
die Vereinigten Staaten von Europa in den letzten 100 Jahren, in: Die Friedens-Warte, Vol. 41,
No. 2/3 (1941), S. 49 ff.
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